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Vorwort zur 2. Auflage

Nachdem das Handbuch in der ersten Auflage noch den „Entwurf eines Gesetzes zur
Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen“ (BT-Drs. 18/407) beleuchtete, behan-
delt die Neuauflage nun das im Frühjahr 2017 vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur
Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen. Das neue Konzerninsol-
venzrecht ist am 21.4.2018 in Kraft getreten.
Der Erfolg der ersten Auflage dürfte sich nicht zuletzt dadurch erklären, dass das Thema

schon in der Gesetzgebungsphase vielfältig aufgegriffen und so eine neue Rechtsmaterie
umfassend beleuchtet wurde, bevor sie in Kraft getreten ist. Das Handbuch konnte so eine
Vorreiterrolle in der Diskussion um das neue Konzerninsolvenzrecht einnehmen.
Die praktische Relevanz der Materie hat sich seit der ersten Auflage im Jahr 2015 noch

erhöht. Dies zeigen schon die spektakulären Großinsolvenzen der jüngsten Zeit. Grenz-
überschreitende Sachverhalte führen zu einer noch höheren Komplexität und Interna-
tionalität. Gerade auch wegen dieser Bedeutung und Aktualität hat mir die Arbeit an der
zweiten Auflage besondere Freude bereitet.
In der zweiten Auflage wurden die – moderaten – Änderungen berücksichtigt, mit

welchen der Gesetzesentwurf letztlich verabschiedet wurde. Außerdem konnten sowohl die
weit fortgeschrittene ESUG-Evaluation als auch die Diskussion zu dem Richtlinienentwurf
der EU-Kommission zu Präventiven Restrukturierungsrahmen vom 22.11.2016 für das
Handbuch fruchtbar gemacht werden. Ferner wurden für die Bearbeitung von Fragen zu
grenzüberschreitenden Sachverhalten die Impulse der „neuen“ EUInsVO aufgenommen.
Gerade bei Konzerninsolvenzen werden diese Aspekte in der Regel eine ganz wesentliche
Rolle spielen. Die Ausarbeitung befindet sich auf dem Stand vom 1. Mai 2018; vereinzelt
wurde auch noch spätere Rechtsprechung eingearbeitet.
Danken möchte ich zunächst den Autoren. Auf das hochkarätige Team, bestehend aus

Professoren, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, darunter Insolvenzver-
walter, Sachwalter und Sanierungsberater, ist die hohe Qualität des Buches zurückzuführen.
Die Autoren konnten ihre Erfahrungen aus der Betreuung von großen – zum Teil auch
spektakulären – Konzerninsolvenzen in das Buch einfließen lassen.
Außerdem danke ich erneut Herrn Dr. Klaes und Frau Wolfer vom Verlag C.H. Beck.

Nur die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zwischen Verlag und Herausgeber kann
so ein Projekt erst zum Gelingen führen.
Ich verbleibe nun mit einer Bitte an Sie, liebe Leser: Sollten Sie Hinweise oder Anmer-

kungen zu dem Ihnen vorliegenden Handbuch haben, würde ich mich freuen, wenn Sie
mir diese an konzerninsolvenzrecht@floether-wissing.de übermitteln. So tragen Sie dazu bei,
dass das Handbuch auch in Zukunft ein für den Praktiker und Wissenschaftler gleicherma-
ßen wertvoller Begleiter bleibt.

Lucas F. Flöther Halle an der Saale, im Juni 2018

Vorwort zur 1. Auflage

Die Konzerninsolvenz ist im Alltag der insolvenzrechtlichen Praxis angekommen und stellt
die Verfahrensbeteiligten vor immer neue Herausforderungen. Dies gilt nicht nur im Kon-
text nationaler oder internationaler Großverfahren. Fragen der Konzerninsolvenz, seien sie
betriebswirtschaftlicher oder rechtlicher Natur, stellen sich vielmehr immer, sobald mehrere
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Unternehmen in eine Unternehmensgruppe eingebunden sind und simultan oder sukzessi-
ve in Schieflage geraten.
Deshalb verwundert es nicht, dass sich das Recht der Konzerninsolvenz mehr und mehr

zu einer eigenständigen Regelungsmaterie verdichtet. Bislang fehlt es allerdings an einer
systematischen Darstellung des Konzerninsolvenzrechts, die den internationalen, insbeson-
dere aber auch den europäischen Kontext einbindet. Ein renommiertes Autorenteam aus
Wissenschaft und Praxis hat sich daher zusammengefunden, um diese Lücke zu schließen.
Dabei werden sämtliche für die Sanierung und Abwicklung einer Unternehmensgruppe

zentralen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekte analysiert und vor dem Hinter-
grund der steigenden praktischen Relevanz sowie der zunehmenden Internationalisierung
der Märkte aufgearbeitet. Das Handbuch bleibt dabei nicht allein auf die insolvenzrecht-
lichen Inhalte beschränkt. Vielmehr werden neben den betriebs- und finanzwirtschaftlichen
Aspekten auch arbeits-, steuer- und strafrechtliche Gesichtspunkte unter Berücksichtigung
der unterschiedlichen Verfahrensstadien der Konzerninsolvenz in die Betrachtung einbezo-
gen. Die Verwerfungen auf den internationalen Finanzmärkten und nicht zuletzt die Krise
in einzelnen Eurostaaten haben schließlich den Anlass dazu gegeben, das Handbuch um
einen zusätzlichen Abschnitt zu erweitern. Dieser widmet sich den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für die Krisenbewältigung konzernangehöriger Unternehmen ausgewählter
regulierter Branchen, namentlich dem Banken- und Versicherungssektor.
Das Handbuch richtet sich in erster Linie an den Insolvenzrechtspraktiker. Deshalb wird

ein bewusst lösungsorientierter Ansatz gewählt, der einen raschen Zugriff auf sämtliche für
die Bewältigung der Konzerninsolvenz relevanten Fragestellungen ermöglichen soll und
durch zahlreiche praktische Hinweise flankiert wird.
Angesichts der hohen Aktualität und aufgrund der neuerlichen Vorstöße auch auf der

europäischen Ebene haben sich der Verlag und der Herausgeber dazu entschlossen, das
Projekt auf der Grundlage des gegenwärtig noch diskutierten „Entwurf(s) eines Gesetzes zur
Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen“ (BT-Drs. 18/407) umzusetzen. Ein
weiterer Grund für diese Entscheidung war, dass für eine Vielzahl der konzerninsolvenz-
rechtlichen Fragestellungen ohnehin weder auf nationaler und europäischer Ebene aus-
drückliche Regelungen zu erwarten sind.
Rechtsprechung und Literatur wurden bis Juni 2014 berücksichtigt, vereinzelt auch

darüber hinaus.
Ganz herzlicher Dank gilt allen Autoren und deren Unterstützern, die die Umsetzung

dieses Projekts erst ermöglicht haben.
Danken möchte ich schließlich den Mitarbeitern des Verlags C.H. Beck, insbesondere

Herrn Dr. Roland Klaes, Frau Christina Wolfer sowie Frau Astrid Stanke, die diesem
Projekt mit beachtlichem Engagement und stets großer Unterstützung zu einem erfolg-
reichen Start verholfen haben.

Lucas F. Flöther Halle (Saale), November 2014

Vorwort zur 1. Auflage
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Autorenverzeichnis

Prof. Dr. Georg Annuß, LL.M.:
Prof. Dr. Georg Annuß, LL.M., Rechtsanwalt, ist Partner der Staudacher Annuß Arbeits-
recht. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in München und verfügt über umfassende praktische
Erfahrungen bei der arbeitsrechtlichen Restrukturierung von Unternehmen einschließlich
der Begleitung von Betriebsübernahmen, Personalanpassungsmaßnahmen sowie der Ver-
handlung von Interessenausgleichen und Sozialplänen sowie bei der primär unternehmens-
seitigen Beratung von Aufsichtsräten und Vorständen in Organangelegenheiten. Er ist
darüber hinaus außerplanmäßiger Professor an der Universität Regensburg für Bürgerliches
Recht, Arbeits- und Sozialrecht.

Dr. Helmut Balthasar:
Dipl.-Kfm.Dr. Balthasar ist seit 1995 als Rechtsanwalt in der Sozietät GÖRG tätig.
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die vorinsolvenzliche Beratung von Unternehmen in
insolvenz- und sanierungsrechtlichen Fragen und die Übernahme von Organfunktionen in
Unternehmen in der Krise. Größere Bekanntheit hat er erstmals als Finanzvorstand der
Babcock Borsig AG in der Insolvenz erlangt, prominentester Fall der jüngeren Zeit war die
Arcandor Insolvenz, an deren Abwicklung er in maßgeblicher Funktion mit beteiligt war.
Dr. Balthasar verfügt über langjährige Erfahrung als Dozent insolvenzrechtlicher und bank-
betriebswirtschaftlicher Seminar- und Fortbildungsveranstaltungen. Zudem ist er Mitautor
im Nerlich/Römermann, einem Kommentar zur InsO.

Prof. Dr. Lucas F. Flöther:
Prof. Dr. Lucas F. Flöther ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht und Partner
der auf Sanierung und Insolvenzverwaltung spezialisierten Kanzlei Flöther & Wissing
mit Niederlassungen u. a. in Halle, Berlin und Mannheim. Die Sozietät zählt im
Bereich der Insolvenzverwaltung zu den führenden überregional tätigen Kanzleien
Deutschlands und hat sich auf die Sanierung großer Unternehmen spezialisiert. Lucas
Flöther war Mitglied der vom Bundesministerium der Justiz (BMJ) eingesetzten Exper-
tengruppe zur Erarbeitung des Entwurfes eines Gesetzes zum Konzerninsolvenzrecht. Er
berät und vertritt Unternehmen und Unternehmensgruppen regelmäßig in komplexen
insolvenz- und sanierungsrechtlichen Fragestellungen. Seit 2012 ist er Honorarprofessor
für Bürgerliches Recht und Insolvenzrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg.

Dr. Michael C. Frege:
Dr. Michael C. Frege ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter
und Wirtschaftsmediator. Er ist Partner der Kanzlei CMS Hasche Sigle. Seinen beruflichen
Schwerpunkt hat er in der Insolvenzverwaltung, insbesondere von international tätigen
Konzernunternehmen, von Finanzdienstleistern und Kreditinstituten. Er ist Autor zahlrei-
cher Fachbeiträge und Fachbücher, u. a. Frege/Riegel „Schlussbericht und Schlussrechnung“,
Frege/Keller/Riedel „HRP Handbuch der Rechtspraxis Insolvenzrecht“, Frege „Verhandlungs-
erfolg in Unternehmenskrise und Sanierung“ und Frege „Der Sonderinsolvenzverwalter“.

Arndt Geiwitz:
Dipl.-Kfm. Arndt Geiwitz trat nach dem Abschluss seines betriebswirtschaftlichen Studi-
ums mit 23 Jahren in die Geschäftsführung des elterlichen Schuheinzelhandelsunterneh-
mens ein, bevor er 1995 in die Kanzlei Schneider eintrat. Nach der klassischen Ausbildung
zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer legte er ab 1999 seine beruflichen Schwerpunkte
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auf Restrukturierung und Insolvenzverwaltung sowie die Begleitung von M&A-Prozessen.
Er berät mittelständische und teilweise auch börsennotierte Unternehmen in den Bereichen
Risikomanagement, Unternehmensorganisation und -strategie. Seit 2000 ist Arndt Geiwitz
selbst bestellter Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder. 2004 wurde Geiwitz
Partner. Seit dem firmiert die Kanzlei auch unter dem Namen Schneider, Geiwitz &
Partner. Sie hat ihren Stammsitz in Neu-Ulm, verfügt über 14 Niederlassungen und
beschäftigt 240 Mitarbeiter.

Prof. Dr. Urs Peter Gruber:
Prof. Dr. Urs Peter Gruber studierte ab 1990 Rechtswissenschaften an den Universitäten
Frankfurt am Main und Mainz. Seine Promotion an der Universität Mainz erfolgte 1999
mit einer Arbeit zum internationalen Versicherungsvertragsrecht. 2002 habilitierte er sich
an der Universität Mainz mit der Arbeit „Methoden des Internationalen Einheitsrechts“.
2002 folgte Gruber einem Ruf an die Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg. Von
2007 bis zu seinem Weggang 2009 war er Richter am Oberlandesgericht Naumburg im
1. Zivilsenat. 2008 war Prof. Gruber zusätzlich Gastprofessor an der Bilkent-Universität in
Ankara. Nachdem er 2008 zunächst einen Ruf an die Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main abgelehnt hatte, folgte Prof. Gruber einem Ruf an die Johannes Guten-
berg-Universität Mainz. 2013 nahm er eine Gastprofessur an der University of Georgia
wahr. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u. a. im allgemeinen bürgerlichen Recht, im
nationalen und internationalen Zivilverfahrensrecht, im internationalen Privatrecht und im
internationalen Einheitskaufrecht.

Stefan Hoffmann:
Stefan Hoffmann ist als Bank Recovery and Resolution Expert beim Single Resolution
Board in Brüssel beschäftigt. Die Arbeitsschwerpunkte von Herrn Hoffmann liegen dort
vor allem in der rechtlichen Begleitung und Vorbereitung akuter Krisensituationen sowie
des Abwicklungsplanungsprozesses u. a. für deutsche Kreditinstitute. Zuvor war Herr Hoff-
mann für die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung u. a. als Mitglied des Internal
Resolution Teams für eine deutsche Großbank tätig. Bis Dezember 2013 war Herr Hoff-
mann überdies Mitglied des interdisziplinären Graduiertenkollegs „Foundations of Global
Financial Markets – Stability and Change“ der Universitäten Halle und Jena sowie wissen-
schaftlicher Assistent von Prof. Dr. Lucas F. Flöther.

Dr. Thomas Hoffmann:
Dr. Thomas Hoffmann ist Rechtsanwalt und seit 2002 Partner der Anwaltssozietät Noerr
und leitet dort die Praxisgruppe Restrukturierung & Insolvenz. Er vertritt regelmäßig
Gläubiger in komplexen Sanierungsfällen wie sie in Konzerninsolvenzen häufig anzutreffen
sind. Dr. Thomas Hoffmann wurde 1964 in Tübingen geboren. Vor seiner juristischen
Ausbildung in Passau, Tübingen und London absolvierte er eine Ausbildung zum Bank-
kaufmann. Seine Promotion zum Dr. rer. pol. erfolgte 1996 an der betriebswirtschaftlichen
Fakultät der Universität Stuttgart.

Dr. Günther Kahlert:
Dr. Günter Kahlert ist Rechtsanwalt (1995) und Steuerberater (2000). Nach Tätigkeiten
für eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für eine auf M&A spezialisierte
Anwaltskanzlei und für eine internationale Anwaltskanzlei ist Dr. Kahlert seit Herbst 2015
für Flick Gocke Schaumburg am Hamburger Standort tätig. Dr. Kahlert begleitet Unter-
nehmen und Unternehmer aus gesellschaftsrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht bei
M&A-Transaktionen, Umstrukturierungen und Sanierungen. Weitere Schwerpunkte sind
die steuerliche Beratung und Vertretung von Insolvenzverwaltern sowie die Verteidigung
gegen steuerliche Haftungsansprüche. Dr. Kahlert veröffentlicht und referiert regelmäßig
zu Themen des Sanierungs- und Insolvenzsteuerrechts. Dr. Kahlert ist Mitglied des He-

Autorenverzeichnis Autorenverzeichnis
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rausgeberbeirats der ZIP, Gastdozent an der Bundesfinanzakademie und Vorsitzender des
Hamburger Kreis für Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht e. V.

Prof. Dr. Matthias Lehmann, D.E.A., LL.M., J. S.D.:
Professor Dr. Matthias Lehmann, D. E. A. (Paris II), LL.M., J. S. D. (Columbia) ist Inhaber
des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Europäisches und Internationales Privat- und Wirt-
schaftsrecht an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Er ist Autor zahlreicher Ver-
öffentlichungen in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache. Seine For-
schungsinteressen liegen im Bereich des Internationalen und Europäischen Privatrechts, des
Bank- und Kapitalmarktrechts und der Rechtsvergleichung. Er ist regelmäßig Gastdozent
an verschiedenen europäischen Universitäten.

Prof. Dr. Stephan Madaus:
Prof. Dr. Stephan Madaus ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilprozess-
und Insolvenzrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er ist Mitheraus-
geber der NZI und Autor zahlreicher Veröffentlichungen mit Schwerpunkt im Recht des
Insolvenzplans und der Unternehmenssanierung. Zuletzt leitete er gemeinsam mit Prof.
Bob Wessels (Leiden University) das „European Law Institute‘s Project on Rescue of
Business in Insolvency Law“. Er war Mitglied der Bietergemeinschaft, die für das BMJV das
Forschungsvorhaben „ESUG Evaluierung“ durchgeführt hat.

Prof. Dr. Matthias Nicht:
Prof. Dr. Matthias Nicht ist Professor für Bürgerliches Recht, Vollstreckungs- und Insolvenz-
recht, Registerrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin. Zuvor
war er in der Insolvenzverwaltung vorwiegend international handelnder Konzernunterneh-
men tätig und Lehrbeauftragter in den Fachgebieten Kreditsicherungsrecht und Insolvenz-
recht an der Hochschule fürWirtschaft und Recht (HWR) in Berlin. Er ist Autor zahlreicher
Fachbeiträge, u. a. in Keller „Handbuch Zwangsvollstreckungsrecht“, Kübler „HRI Handbuch
Restrukturierung in der Insolvenz“, Theiselmann „Praxishandbuch des Restrukturierungsrechts“.

Dr. Christoph Niering
Dr. Christoph Niering ist Fachanwalt für Insolvenzrecht und Partner von Niering Stock
Tömp Insolvenzverwaltungen, eine der großen deutschen Insolvenzverwalterkanzleien. Seit
mehr als 20 Jahren ist er überwiegend als Insolvenzverwalter tätig und hat seitdem über
2000 Insolvenzverfahren betreut. Aus dieser Erfahrung heraus berät er seit Jahren erfolg-
reich vor allem große mittelständische Unternehmen bei der Sanierung und Restrukturie-
rung. Neben seiner vielfältigen Autoren- und Vortragstätigkeit ist er auch als Sachverständi-
ger des deutschen Bundestags für insolvenzrechtliche Fragestellungen tätig. Seit 2011 ist er
zudem Vorsitzender des Verbandes der Insolvenzverwalter Deutschlands e. V.

Dr. Christian Pelz:
Dr. Christian Pelz ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Steuer-
recht in der internationalen Sozietät Noerr LLP, München. Dr. Pelz verteidigt und vertritt
Unternehmen und Unternehmensleiter in Wirtschafts- und Steuerstrafverfahren und berät
Unternehmen in Compliance Angelegenheiten. Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit stellt
das Insolvenzstrafrecht dar. Christian Pelz ist Lehrbeauftragter für Strafrecht an der Uni-
versität Augsburg und Mitglied des Center for Criminal Compliance der Universität
Gießen. Er veröffentlicht regelmäßig zu wirtschafts- und steuerstrafrechtlichen, insbesonde-
re zu insolvenzstrafrechtlichen Themen.

Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister:
Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister ist seit 1999 als zugelassener Rechtsanwalt tätig und seit
2005 Partner der internationalen Anwaltssozietät Noerr LLP an den Standorten Berlin/
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Frankfurt. Er ist Spezialist für komplexe Transaktionen und Restrukturierungen. Er leitet
Noerrs Corporate und M+A Team. Prof. Dr. Pleister absolvierte die Journalistenschule
Axel Springer, studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für
Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht. Er veröffentlicht und referiert regel-
mäßig zu den Themen Restrukturierung/Sanierung. Er wird regelmäßig als Leading
Lawyer für Corporate, Restructuring & Insolvency und führender Experte für M&A und
Media empfohlen.

Detlef Specovius:
Seit 1993 ist Rechtsanwalt Detlef Specovius, Fachanwalt für Insolvenzrecht, bei Schult-
ze & Braun in den Bereichen Insolvenzverwaltung und Restrukturierung tätig, zunächst als
Insolvenzverwalter, dann in der Sanierungsberatung mit der Entwicklung und Umsetzung
von Insolvenzplänen sowie als Restrukturierer. Neben der Beratung in insolvenznahen
Mandaten übernimmt er auch operative Verantwortung als Aufsichtsratsmitglied und Sanie-
rungsgeschäftsführer (CRO), auch in der Eigenverwaltung von insolventen Unternehmen.
Detlef Specovius verfügt über eine besondere Expertise im Bereich Schutzschirmverfahren
im Rahmen von ESUG-Verfahren.

Dr. Ingo Theusinger:
Dr. Ingo Theusinger ist seit 2002 als zugelassener Rechtsanwalt tätig und seit 2014 Partner
der internationalen Anwaltssozietät Noerr LLP am Standort Düsseldorf. Seine Tätigkeits-
schwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, insbesondere im Aktien- und Kapitalmarktrecht
und dort auch an der Schnittstelle zum Insolvenzrecht. Er referiert und veröffentlicht
regelmäßig zu den gesellschaftsrechtlichen Themen.

Prof. Dr. Christoph Thole:
Prof. Dr. Christoph Thole, Dipl.-Kfm. ist seit 2016 Direktor des Instituts für Verfahrens-
recht und Insolvenzrecht sowie des Instituts für Internationales und Europäisches Insolvenz-
recht an der Universität zu Köln. Zuvor war er seit 2010 Inhaber des Lehrstuhls für
Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Europäisches und Internationales Privat- und Ver-
fahrensrecht an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Seine Habilitation erfolgte 2009
an der Universität Bonn mit einer Schrift zum „Gläubigerschutz durch Insolvenzrecht –
Anfechtung und verwandte Regelungsinstrumente in der Unternehmensinsolvenz“. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen im deutschen und Europäischen Insolvenzrecht sowie im
internationalen Zivilverfahrensrecht und im Haftungsrecht. Er ist durch zahlreiche Ver-
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